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Anfrage 
 
des Abgeordneten Hofer 
und weiterer Abgeordneter  
 
an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

betreffend Integration von Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben 
 
Für Menschen mit Behinderungen ist es von ganz besonderer Bedeutung, auch am 
Arbeitsmarkt integriert zu werden. Es ist zu unterstreichen, dass behinderte 
Menschen ganz besondere Fähigkeiten für die Berufswelt mitbringen, die oftmals 
ungenützt bleiben. Bisher sind leider noch immer zu viele Menschen mit Behinderung 
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Die öffentliche Hand hat hier eine ganz 
besondere Verantwortung. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz folgende 
 
 

Anfrage 
 
 
1. Wie viele Menschen mit Behindertenausweis sind derzeit in Österreich – 

aufgelistet nach Bundesländern – arbeitslos?  
 
2. Wie hoch ist der Anteil arbeitsloser Menschen mit Behinderungen am 

Gesamtanteil derzeit arbeitslos gemeldeter Menschen? 
 
3. In welchem Ausmaß kommen die einzelnen Ämter der Landesregierung in 

Österreich ihrer Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
4. In welchem Ausmaß kommt das Bundeskanzleramt seiner 

Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
5. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für europäische und 

internationale Angelegenheiten seiner Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
6. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz seiner Behinderteneinstellungspflicht nach? 
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7. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Finanzen seiner 

Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
8. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Gesundheit seiner 

Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
9. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Inneres seiner 

Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
10. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Justiz seiner 

Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
11. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Landesverteidigung 

und Sport seiner Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
12. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft seiner 
Behinderteneinstellungspflicht nach? 

 
13. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur seiner Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
14. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie seiner Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
15. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 

und Jugend seiner Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
16. In welchem Ausmaß kommt das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung seiner Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
17. In welchem Ausmaß kommen die einzelnen Sozialversicherungsträger ihrer 

Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
18. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen der Bund über die 

ÖIAG zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer 
Behinderteneinstellungspflicht nach? 

 
19. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land 

Niederösterreich zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer 
Behinderteneinstellungspflicht nach? 

 
20. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land 

Oberösterreich zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer 
Behinderteneinstellungspflicht nach? 

 
21. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land Wien 

zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer Behinderteneinstellungspflicht 
nach? 
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22. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land Burgenland 
zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer Behinderteneinstellungspflicht 
nach? 

 
23. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land Salzburg 

zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer Behinderteneinstellungspflicht 
nach? 

 
24. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land Tirol 

zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer Behinderteneinstellungspflicht 
nach? 

 
25. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land Vorarlberg 

zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer Behinderteneinstellungspflicht 
nach? 

 
26. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land Kärnten 

zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer Behinderteneinstellungspflicht 
nach? 

 
27. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen das Land Steiermark 

zumindest mit 25 Prozent beteiligt ist, ihrer Behinderteneinstellungspflicht 
nach? 

 
28. In welchem Ausmaß kommen Unternehmen, an denen die Landeshauptstädte 

direkt oder über Gesellschaften mit zumindest 25 Prozent beteiligt sind, ihrer 
Behinderteneinstellungspflicht nach - aufgelistet nach den einzelnen 
Landeshauptstädten? 

 
29. In welchem Ausmaß kommen die einzelnen Bezirkshauptmannschaften ihrer 

Behinderteneinstellungspflicht nach? 
 
30. Wie viele Menschen mit Behinderungen sind – aufgelistet nach einzelnen 

Religionsgemeinschaften – in anerkannten Religionsgemeinschaften in 
Österreich beschäftigt? 

 
31. Wie viele Menschen sind bei diesen Religionsgemeinschaften insgesamt 

beschäftigt? 
 
32. Wie viele Menschen mit Behinderungen sind in österreichischen Betrieben mit 

mehr als 3000 Beschäftigten angestellt? 
 

33. Wie viele Menschen sind in diesen Betrieben insgesamt beschäftigt? 
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